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Aufgabenorientierung 

§ 15. (1) Ab dem 1. Jänner 2018 wird ein Teil der Ertragsanteile der Gemeinden 
in dem Verhältnis verteilt, in dem die Gemeinden die Aufgabe Elementarbildung für 
Kinder bis sechs Jahren wahrnehmen. 

(2) Für diesen Teil der Aufgabenorientierung sind die Ertragsanteile der 
Gemeinden anhand quantitativer und qualitativer Parameter, wie etwa anhand von 
Qualitätskriterien, zu verteilen. 

(3) Die Auswirkung der Parameter auf die länderweisen Anteile werden beim 
Umstieg durch eine Anpassung beim Fixschlüssel ausgeglichen. 

(4) Bis 1. September 2018 wird die Aufgabenorientierung im Bereich 
Pflichtschule (sechs bis fünfzehn Jahre) einvernehmlich vorbereitet und als weiteres 
Pilotprojekt ab 1.1.2019 umgesetzt. 

(5) Die näheren Vorschriften sind von der Bundesregierung mit Verordnung zu 
erlassen. Der Bund hat den Ländern sowie dem Österreichischen Gemeindebund und 
dem Österreichischen Städtebund Gelegenheit zu geben, an der Vorbereitung der 
Verordnungen mitzuwirken. 

entfällt: 

§ 31. (1a) § 15 tritt samt Überschrift mit 1. Jänner 2017 außer Kraft. 

 

Zuschüsse 

§ 27. (1) bis (4) ... 

Zuschüsse 

§ 27. (1) bis (4) ... 

(5) Der Bund gewährt den Ländern im Jahr 2017 für den Ausbau des 
Kinderbetreuungsangebots Zweckzuschüsse in Höhe von 52,5 Millionen Euro. Dieser 
Betrag wird wie folgt aufgeteilt: 
 

Burgenland 2,904 % 
Kärnten 5,884 % 

Niederösterreich 18,188 % 
Oberösterreich 17,393 % 

Salzburg 6,404 % 

„(5) Der Bund gewährt den Ländern in den Jahren 2017 und 2018 für den Ausbau 
des Kinderbetreuungsangebots Zweckzuschüsse in Höhe von jeweils 52,5 Millionen 
Euro. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt: 
 

 
2017 2018 

Burgenland 2,904 % 2,881 % 

Kärnten 5,884 % 5,699 % 
Niederösterreich 18,188 % 18,351 % 

Oberösterreich 17,393 % 17,531 % 
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Steiermark 13,059 % 
Tirol 8,668 % 

Vorarlberg 4,916 % 
Wien 22,584 % 

 

Voraussetzung für die Gewährung der Zweckzuschüsse ist das Bestehen einer 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über den 
Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots, über die konkrete Verwendung 
der Zweckzuschüsse und über deren Abrechnung. Tritt diese Vereinbarung für ein 
Land oder mehrere Länder in einem Kalenderjahr nicht in Kraft, so erhöht sich für die 
übrigen Länder ihr Anteil am Zweckzuschuss des Bundes im Verhältnis ihrer Anteile 
am Verteilungsschlüssel. 

Salzburg 6,404 % 6,378 % 
Steiermark 13,059 % 12,905 % 

Tirol 8,668 % 8,642 % 
Vorarlberg 4,916 % 4,918 % 

Wien 22,584 % 22,695 % 
 

Voraussetzung für die Gewährung der Zweckzuschüsse ist das Bestehen einer 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über den 
Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots, über die konkrete Verwendung 
der Zweckzuschüsse und über deren Abrechnung. Tritt diese Vereinbarung für ein 
Land oder mehrere Länder in einem Kalenderjahr nicht in Kraft, so erhöht sich für die 
übrigen Länder ihr Anteil am Zweckzuschuss des Bundes im Verhältnis ihrer Anteile 
am Verteilungsschlüssel. 

(6) Der Bund gewährt den Ländern in den Kindergartenjahren 2015/2016 bis 
2017/2018 für die Finanzierung von Maßnahmen zur Frühförderung Zweckzuschüsse 
in Höhe von 20 Millionen Euro je Kindergartenjahr. Voraussetzung für die Gewährung 
der Zweckzuschüsse ist das Bestehen einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 
zwischen dem Bund und den Ländern über die verpflichtende frühe sprachliche 
Förderung sowie die Förderung des Entwicklungsstandes in institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtungen, über die Aufteilung der Mittel auf die Länder, über die 
konkrete Verwendung der Zweckzuschüsse und über deren Abrechnung. 

(6) unverändert 

 (6a) Der Bund gewährt den Ländern für die Finanzierung des Ausbaus des 
Kinderbildungs- und -betreuungsangebots, der frühen sprachlichen Förderung und des 
beitragsfreien Besuchs von geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen im Ausmaß 
der Besuchspflicht Zweckzuschüsse in Höhe von 125,0 Millionen Euro im 
Kindergartenjahr 2018/19 und von jeweils 142,5 Millionen Euro in den 
Kindergartenjahren 2019/20 bis 2021/22. Die Auszahlung erfolgt jeweils in zwei Raten 
im September in Höhe von 52,5 Millionen Euro und im März des Kindergartenjahres 
in Höhe von 90,0 Millionen Euro, hinsichtlich der ersten Rate im Kindergartenjahr 
2018/19 jedoch mit einem Betrag von 35,0 Millionen Euro im Dezember 2018. Die 
Zweckzuschüsse werden wie folgt aufgeteilt: 
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Burgenland 2,883% 

Kärnten 5,704% 
Niederösterreich 18,370% 

Oberösterreich 17,553% 
Salzburg 6,364% 

Steiermark 12,925% 

Tirol 8,645% 
Vorarlberg 4,911% 

Wien 22,645% 
 

Voraussetzung für die Gewährung der Zweckzuschüsse ist das Bestehen einer 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die 
konkrete Verwendung der Zweckzuschüsse und über deren Abrechnung. Tritt diese 
Vereinbarung für ein Land oder mehrere Länder in einem Kalenderjahr nicht in Kraft, 
so erhöht sich für die übrigen Länder ihr Anteil am Zweckzuschuss des Bundes im 
Verhältnis ihrer Anteile am Verteilungsschlüssel. 

(7) ... 

(8) Dem Bund ist es vorbehalten, die widmungsgemäße Verwendung seiner 
Zweckzuschüsse zu überprüfen und diese bei widmungswidriger Verwendung 
zurückzufordern. 

(7) ... 

(8) unverändert 

Inkrafttreten, Sonderbestimmungen 

§ 30. (1) bis (5) ... 

(6) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. der Bundesminister für Finanzen, soweit sich nachstehend nicht anderes ergibt, 

 1a. bis 6. ...; 

Inkrafttreten, Sonderbestimmungen 

§ 30. (1) bis (5) ... 

(6) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. der Bundesminister für Finanzen, soweit sich nachstehend nicht anderes ergibt, 

 1a. bis 6. ...; 

 7. der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Familien und Jugend und dem Bundesminister für Bildung hinsichtlich der 
Abrechnung des Zweckzuschusses gemäß § 27 Abs. 5, 

 7. unverändert 
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 8. der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres hinsichtlich des § 27 
Abs. 6 mit der Maßgabe, dass die Auszahlung der Zweckzuschüsse im Jahr 
2018 durch den Bundesminister für Finanzen erfolgt, 

 8. unverändert 

 

  8a. der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung hinsichtlich des 
§ 27 Abs. 6a, hinsichtlich der Abrechnung der Zweckzuschüsse jedoch im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, mit der Maßgabe, dass die Auszahlung 
der Zweckzuschüsse 

 a) im Dezember 2018 mit einem Betrag von 10,0 Millionen Euro durch den 
Bundesminister für Finanzen und von 25,0 Millionen Euro durch den 
Bundeskanzler 

 b) und im März 2019 mit einem Betrag von 20,0 Millionen Euro durch den 
Bundesminister für Finanzen und von 70,0 Millionen Euro durch den 
Bundeskanzler 

erfolgt. 

 9. und 10. ... 

 

 9. und 10. ... 
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